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Votum

Anonymisierte Fassung zur Veröffentlichung – in eckige Klammern gesetzte
Informationen sind zum Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen verfremdet.

In dem Votumsverfahren

1. [. . . ]

– Anspruchsteller zu 1 –

2. [. . . ]

– Anspruchsteller zu 2 –

3. [. . . ]

– Anspruchsgegnerin –

erlässt die Clearingstelle EEG durch den Vorsitzenden Dr. Lovens, das Mitglied
Dr. Pippke und die rechtswissenschaftliche Koordinatorin Wolter am 19. Novem-
ber 2015 einstimmig folgendes Votum:

Die Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsener-
gie, die auf dem Gebäude unter der Anschrift [. . . ] in der Gemar-
kung [. . . ], Flurstück [. . . ], angebracht wurden, gelten zum Zweck
der Ermittlung der Vergütung für den jeweils zuletzt in Betrieb ge-
setzten Generator als eine Anlage gemäß § 19 Abs. 1 EEG 2012.
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Ergänzender Hinweis der Clearingstelle EEG:

Wenn und soweit die Anspruchsgegnerin geringere oder höhere Ver-
gütungen gezahlt hat, als es sich aus der Anwendung dieses Votums
auf den verfahrensgegenständlichen Vergütungszeitraum ergibt, so
liegen hinsichtlich diesbezüglicher Nachzahlungen oder Rückforde-
rungen der Anspruchsgegnerin an die Anspruchstellerin die Vor-
aussetzungen für nachträgliche Korrekturen im bundesweiten Aus-
gleich gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 4 EEG 20141 vor.

1 Tatbestand

Zwischen den Parteien ist streitig, ob die Fotovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) der An-1
spruchsteller zum Zweck der Ermittlung der Vergütung für den jeweils zuletzt in
Betrieb gesetzten Generator als eine Anlage gemäß § 19 Abs. 1 EEG 20122 gelten.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende PV-Installationen:2

• Die PV-Installation des Anspruchstellers zu 1 mit einer installierten Leistung
von 5,13 kWp wurde im Mai 2013 in Betrieb genommen (nachfolgend PV 1).

• Die PV-Installation der Anspruchsteller zu 2 mit einer installierten Leistung
von 7,29 kWp wurde ebenfalls im Mai 2013 in Betrieb genommen (nachfolgend
PV 2).

Beide PV-Installationen sind auf derselben Satteldachhälfte eines alleinstehenden3
Wohngebäudes (Zweifamilienwohnhaus) unter der Anschrift [. . . ] in der Gemar-
kung [. . . ], auf Flurstück [. . . ], angebracht. Sie wurden am selben oder an aufein-
anderfolgenden Tagen im Mai 2013 in Betrieb genommen.3

1Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) v. 21.07.2014
(BGBl. I S. 1066), zuletzt geändert durch Art. 1 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes v. 29.06.2015 (BGBl. I S. 1010), nachfolgend bezeichnet als EEG 2014. Arbeitsaus-
gabe der Clearingstelle EEG abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2014/arbeitsausgabe.

2Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) v. 25.10.2008
(BGBl. I S. 2074), zuletzt geändert durch Art. 5 des dritten Gesetzes zur Neuregelung ener-
giewirtschaftsrechtlicher Vorschriften v. 20.12.2012 (BGBl. I S. 2730), nachfolgend bezeichnet
als EEG 2012. Arbeitsausgabe der Clearingstelle EEG abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/eeg2012/arbeitsausgabe.

3Anmerkung der Clearingstelle EEG: Aus den zur Akte gereichten Unterlagen ergaben sich verschie-
dene Inbetriebnahmedaten für die PV 1 und die PV 2. Die Anspruchsgegnerin trug vor, dass die
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Das Zweifamilienwohnhaus besteht aus zwei abgeschlossenen Wohneinheiten und4
steht im Eigentum einer Wohnungseigentümergemeinschaft, die sich u. a. aus dem
Anspruchsteller zu 1 und den Anspruchstellern zu 2 zusammensetzt. Für die jeweili-
gen Wohneinheiten und die nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume auf Flurstück
[. . . ] liegt eine Abgeschlossenheitsbescheinigung (§§ 7 Abs. 4 Nr. 2, 32 Abs. 2 Nr. 2
des Wohnungseigentumsgesetzes4) vom 23. Juni 1995 vor. Das Doppelhaus verfügt
über einen gemeinsamen Hauseingang und -flur. Die abgeschlossenen Wohneinhei-
ten verfügen über getrennte Wohnungseingangstüren, welche durch den gemeinsa-
men Hausflur zu erreichen sind. Der Strombezug in diesen Wohneinheiten wird von
zwei getrennten Stromzählern gemessen und von verschiedenen Stromanbietern ab-
gerechnet.

Die Projektplanung der PV 1 und der PV 2 erfolgte zunächst getrennt, deren Errich-5
tung wurde jedoch aufgrund von Synergieeffekten von demselben Errichter durch-
geführt. Beide PV-Installationen wurden getrennt finanziert.

Auf dem vom Anspruchsteller zur Akte gereichten Lichtbild ist erkennbar, dass die6
PV 1 und die PV 2 optisch nicht voneinander zu unterscheiden sind, da sie auf der-
selben Dachfläche lückenlos ineinander übergehen.

Die Anspruchsteller zu 1 und die Anspruchsteller zu 2 stellten die Netzanschlussbe-7
gehren für die PV 1 und die PV 2 separat an die Anspruchsgegnerin.

Der Anspruchsteller zu 1 ist mit den Anspruchstellern zu 2 nicht verwandt oder8
verschwägert. Eine gesellschaftsrechtliche oder sonstige vergleichbare Verbundenheit
besteht ebenfalls nicht.

Die Anspruchsteller meinen, dass die verfahrensgegenständlichen PV-Anlagen vergü-9
tungsseitig nicht als eine Anlage gelten. Denn die Regelung zur Anlagenzusammen-
fassung wolle verhindern, dass Anlagen, die auf demselben Grundstück belegen sind,
künstlich aufgespalten und hierdurch die gesetzlich festgelegten Vergütungsschwel-
len unterschritten werden. Vorliegend handele es sich bei den PV-Installationen aber
um vollkommen getrennte PV-Anlagen. Dies ergebe sich zum einen daraus, dass eine
Teilungserklärung nach Wohnungseigentumsgesetz für das Zweifamilienwohnhaus
vorliege. Zum anderen werde der Stromverbrauch der Wohnungseinheiten durch

Anlagen ausweislich der Meldungen an die Bundesnetzagentur am 22. und 23.05.2013 in Betrieb
genommen wurden; an anderer Stelle wurde der 28.05.2013 als gemeinsames Inbetriebnahmedatum
angegeben.

4Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht (Wohnungseigentumsgesetz) v.
15.03.1951, zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes v. 05.12.2014 (BGBl. I S. 1962).
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separate Stromzähler erfasst und von getrennten Stromanbietern abgerechnet. Aus
Nummer 5 (a) der Empfehlung 2008/495 der Clearingstelle EEG ergebe sich außer-
dem, dass die Teilung von Grundstücken für weder konzernhaft noch sonst wirt-
schaftlich oder verwandtschaftlich verbundene Eigentümer gegen eine Umgehung
von EEG-Vergütungsschwellen spreche. Darüber hinaus entstünden durch eine An-
lagenzusammenfassung zusätzliche Kosten. Auch die Abrechnung des Strombezugs
würde komplizierter werden, was bei PV-Kleinanlagen nicht gerechtfertigt sei. Zu-
dem sei vorliegend der wirtschaftliche Grundstücksbegriff anzuwenden.

Die Anspruchsgegnerin ist hingegen der Auffassung, dass die PV-Anlagen i. S. d. § 1910
Abs. 1 EEG 2012 zusammenzufassen seien und damit auch dem sog. Marktintegrati-
onsmodell gem. § 33 EEG 2012 unterliegen. Denn die beiden PV-Installationen be-
fänden sich auf demselben Gebäude des Flurstücks [. . . ]. Zwar gehörten die ver-
fahrensgegenständlichen PV-Anlagen verschiedenen Eigentümern, in deren Eigen-
tum auch die jeweiligen Wohneinheiten stünden. Doch gehe aus dem Gesetzeswort-
laut eindeutig hervor, dass unabhängig von den Eigentumsverhältnissen PV-Module
auf einem Grundstück vergütungsseitig zusammenzufassen seien, wenn sie die defi-
nierten Voraussetzungen erfüllen. Laut der Empfehlung 2008/496 betrachte der Ge-
setzgeber mit seiner Formulierung ein Grundstück im grundbuchrechtlichen Sinn
als wirtschaftliche Einheit. Wohnungseigentümergemeinschaften mit entsprechen-
den Teilungserklärungen seien eine typische Konstellation, für die der Gesetzgeber
keine Sonderregelung vorgesehen habe.

Mit Beschluss vom 29. September 2015 hat die Clearingstelle EEG das Verfahren11
gemäß § 27 Abs. 1 Satz 1 Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG (VerfO)7 nach
dem übereinstimmenden Antrag der Parteien angenommen. Die durch die Clearing-
stelle EEG zu begutachtende Frage lautete:

Gelten die Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungs-
energie, die auf dem Gebäude unter der Anschrift [. . . ] in der Gemar-
kung [. . . ], Flurstück [. . . ], angebracht wurden, zum Zweck der Ermitt-
lung der Vergütung für den jeweils zuletzt in Betrieb gesetzten Genera-
tor als eine Anlage gemäß § 19 Abs. 1 EEG 2012 ?

5Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 14.04.2009 - 2008/49, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/empfv/2008/49.

6Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 14.04.2009 - 2008/49, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/empfv/2008/49.

7Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG in der Fassung vom 07.12.2012, abrufbar unter
https://www.clearingstelle-eeg.de/verfahrensordnung.
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2 Begründung

2.1 Verfahren

Die Besetzung der Clearingstelle EEG ergibt sich aus §§ 26 VerfO. Das Verfahren12
wurde schriftlich durchgeführt, da alle Parteien und die Clearingstelle EEG dem zu-
stimmten, §§ 28, 20 Abs. 2 VerfO. Die Beschlussvorlage haben gemäß §§ 28, 24 Abs. 5
VerfO die rechtswissenschaftliche Koordinatorin Wolter und die wissenschaftliche
Mitarbeiterin Baera erstellt.

Die Parteien haben einvernehmlich auf die Begründung des Votums verzichtet, so-13
weit die rechtliche Würdigung auf veröffentlichten Voten, Empfehlungen, Hinwei-
sen der Clearingstelle EEG oder auf rechtskräftigen Gerichtsurteilen beruht, § 28
Abs. 1 Satz 2 VerfO.

2.2 Würdigung

Die PV-Anlagen der Anspruchsteller – die PV 1 und die PV 2 – gelten zum Zweck14
der Ermittlung der Vergütung für den jeweils zuletzt in Betrieb gesetzten Genera-
tor als eine Anlage gemäß § 32 Abs. 1 Satz 1 EEG 2014 i. V. m. § 100 Abs. 1 Nr. 4
EEG 2014.8 Die vergütungsseitige Anlagenzusammenfassung ergibt sich aus der An-
wendung von § 32 Abs. 1 Satz 1 EEG 2014 und der Empfehlung 2008/49 der Clea-
ringstelle EEG auf den konkreten Fall.

§ 32 Abs. 1 Satz 1 EEG 2014 lautet:15

„Mehrere Anlagen gelten unabhängig von den Eigentumsverhältnissen
und ausschließlich zum Zweck der Ermittlung des Anspruchs nach § 19
für den jeweils zuletzt in Betrieb gesetzten Generator als eine Anlage,
wenn

1. sie sich auf demselben Grundstück oder sonst in unmittelbarer
räumlicher Nähe befinden,

2. sie Strom aus gleichartigen erneuerbaren Energien erzeugen,
8Anmerkung der Clearingstelle EEG: Bis zum 31.07.2014 galt § 19 Abs. 1 Satz 1 EEG 2012. § 19 Abs. 1
Satz 1 und § 32 Abs. 1 Satz 1 EEG 2014 sind inhaltsgleich.
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3. der in ihnen erzeugte Strom nach den Regelungen dieses Gesetzes
in Abhängigkeit von der Bemessungsleistung oder der installierten
Leistung der Anlage finanziell gefördert wird und

4. sie innerhalb von zwölf aufeinander folgenden Kalendermonaten
in Betrieb genommen worden sind.“

Die Voraussetzungen des § 32 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 4 EEG 2014 sind erfüllt. Die16
Anlagen der PV 1 und der PV 2 erzeugen Strom aus der gleichen erneuerbaren Ener-
gie (solare Strahlungsenergie). Der in ihnen erzeugte Strom wird gemäß § 100 Abs. 1
Nr. 4 EEG 2014 i. V. m. § 32 Abs. 2 EEG 2012 in Abhängigkeit von der Leistung der
Anlage vergütet und sie sind innerhalb von zwölf aufeinanderfolgenden Kalender-
monaten in Betrieb gesetzt worden.

Auch die Voraussetzung des § 32 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2009 ist erfüllt. Denn sämt-17
liche PV-Installationen befinden sich auf demselben Grundstück. Zur Bestimmung
des Grundstücksbegriffes des § 32 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2009 ist vorrangig an den
formellen Grundstücksbegriff i. S. d. Grundbuchordnung anzuknüpfen.9 Nach die-
sem liegt hier ein einziges Grundstück vor, weil es sich auch nur um ein einziges
Flurstück handelt. Zwar kann sich ein Grundstück aus mehreren Flurstücken zu-
sammensetzen, jedoch kann ein Flurstück allein nicht mehrere Grundstücke im Sin-
ne des Grundbuchrechts bilden. Da es sich vorliegend nur um ein Flurstück handelt,
handelt es sich auch lediglich um ein Grundstück im grundbuchrechtlichen Sinne.

In eng begrenzten Ausnahmefällen ist anstelle des formellen Grundstücksbegriffs18
der wirtschaftliche Grundstücksbegriff im Rahmen der Auslegung des § 32 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 EEG 2009 anzuwenden,10 z. B. wenn auf Grund der Belegenheit von PV-
Installationen auf verschiedenen Teilen eines übergroßen Grundstücks kein räum-
licher und funktionaler Zusammenhang zwischen den Installationen besteht. Die
Anwendung desselben ist vorliegend jedoch nicht geboten, da die PV 1 und 2 auf
demselben Gebäude11, ineinander übergehend auf derselben Dachfläche12 installiert
wurden. Dies sind regelmäßig starke Kriterien, die dafür sprechen, Anlagen vergü-
9Vgl. hierzu Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 14.04.2009 – 2008/49, abrufbar unter
https://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2008/49, S. 38, Rn. 65.

10Vgl. hierzu Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 14.04.2009 – 2008/49, abrufbar unter
https://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2008/49, S. 38, Rn. 66.

11Vgl. hierzu Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 14.04.2009 – 2008/49, abrufbar unter
https://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2008/49, Nr. 5 (a) i.

12Vgl. hierzu Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 14.04.2009 – 2008/49, abrufbar unter
https://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2008/49, Nr. 5 (b) v.
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tungsseitig zusammenzufassen. Daher ist der räumliche Zusammenhang zwischen
der PV 1 und der PV 2 eindeutig zu bejahen.13

Selbst der Umstand, dass es sich um unterschiedliche Betreiber ohne wirtschaftliche19
Verbundenheit untereinander handelt, vermag nichts daran zu ändern, dass die An-
lagen der PV 1 und der PV 2 zur Berechnung der Vergütung gemeinsam als eine
Anlage gelten. Denn wie der Anspruchsteller zu 1 selbst vortrug, ergaben sich Syn-
ergieeffekte daraus, dass die Anlagen der PV 1 und der PV 2 vom selben Projektierer
errichtet wurden. Solche Kosteneinsparungen sah der Gesetzgeber und wollte die-
se mit § 32 Abs. 1 Satz 1 EEG 2014 und dessen Vorgängerregelungen im EEG 2012
und EEG 2009 aufwiegen, um die Volkswirtschaft zu entlasten. So muss auch hier
vergütungsseitig von einer Anlage im Sinne des Gesetzes ausgegangen werden.

Auch der Umstand, dass eine Teilungserklärung für die zwei Wohneinheiten in dem20
Doppelhaus vorliegt, führt nicht dazu, dass es sich um eigenständige PV-
Installationen handelt. Selbst wenn man das Gebäude wie zwei baulich miteinan-
der verbundene Gebäude behandelte, käme man zu demselben Ergebnis, da hier
die Anlagen der PV 1 und der PV 2 auf derselben Dachfläche nahtlos ineinander
übergehen. Darauf, dass es sich um unterschiedliche Eigentümer handelt, kommt
es ebenfalls nicht an. Denn der Gesetzgeber sah ausdrücklich vor, dass für die An-
lagenzusammenfassung nach § 32 Abs. 1 Satz 1 EEG 2014 die Eigentumsverhältnisse
gerade keine Rolle spielen sollen.

Aus dem Vortrag der Parteien lässt sich keine eindeutige Inbetriebnahmereihenfolge21
der PV 1 und 2 bestimmen. Daher kann die Clearingstelle EEG nicht feststellen,
welcher vorliegend der zuletzt in Betrieb genommene Generator ist. Den Anlagen
derjenigen PV-Installation, die zuerst in Betrieb genommen wurden, wird bis 10 kW
der höhere Vergütungssatz der ersten Vergütungsschwelle gem. § 32 Abs. 2 Nr. 1
EEG 2012 i. V. m. § 100 Abs. 1 Nr. 4 EEG 2014 zugeteilt. Derjenigen PV-Installation,
die zuletzt in Betrieb genommen worden ist, ist der ggf. verbleibende Rest bis zur
10 kW-Schwelle zuzuschreiben und darüber hinausgehend der Vergütungssatz bis
40 kW gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 2 EEG 2012 i. V. m. § 100 Abs. 1 Nr. 4 EEG 2014.

Rat zur Praxis Sofern es sich nicht mehr rekonstruieren lässt, welcher Teil der Ge-22
samtinstallation zuerst in Betrieb genommen worden ist, empfiehlt die Clearingstel-
13Vgl. hierzu Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 13.08.2012 – 2012/16, abrufbar unter

https://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2012/16, Rn. 27.
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le EEG den Anspruchstellern, die Gesamtvergütung der PV 1 und der PV 2 hälftig
unter sich aufzuteilen.

Dr. Lovens Dr. Pippke Wolter
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